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1 Ausgangslage

Auf der Frankenhöhe in Mainz-Hechtsheim ist die Umsetzung des in der Abbildung 1 be-

findlichen Projektes "Frankenhöhe - VEP (He 122)" mit einer Grundstücksgröße von unge-

fähr 7.300 qm beabsichtigt. Es handelt sich hierbei um 5 größere bauliche Einheiten (sog.

Pick-Up-Bebauung) entlang einer quartiersinternen Straße und 12 Wohnungen an der Ries-

lingstraße. Für das Projekt wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (VEP) mit der

Stadt Mainz aufgestellt.

Abbildung 1: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Frankenhöhe - VEP (He 122)"
   Auszug aus den Planunterlagen, unmaßstäblich

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erforder-

lich. Die artenschutzrechtliche Prüfung wird hiermit vorgelegt.

Als Grundlage für die artenschutzrechtliche Prüfung dienten eigene Kartierungen und

Gebietskenntnisse. Es wurden zusätzlich eine Biotoptypenkartierung und eine Erfassung

der Einzelbäume durchgeführt.
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2 Biotoptypen

2.1 Methoden

Die Kartierung der Biotoptypen wurde am 12.08.2014 durchgeführt. Grundlage für die Be-

schreibung und Codierung der Biotoptypen ist der Biotoptypenschlüssel der Stadtbiotop-

kartierung Mainz (HEIDT et al. 2002).

Die Bewertung der Biotoptypen geschieht in Anlehnung an KAULE (1986) und berücksich-

tigt die Wertigkeit und Ersetzbarkeit der Biotoptypen. Faunistische Kartierungsergebnisse

im Geltungsbereich dieses Vorhabens finden keinen Eingang in die nachfolgende Bewer-

tung. 

Die Bewertung erfolgt nach einer fünfstufigen Bewertungsskala:

"sehr gering", "gering", "mittel", "hoch", "sehr hoch".

"Sehr gering" bewertete Biotoptypen sind sehr naturfern, es handelt sich um überwiegend

bebaute Flächen. 

"Gering" bewertete Biotoptypen sind naturfern mit geringer Vielfalt häufiger und allge-

mein verbreiteter Arten.

Als "mittel" angesprochene Biotoptypen besitzen eine höhere Vielfalt an überwiegend häu-

figen und allgemein verbreiteten Arten, die Biotoptypen sind relativ leicht ersetzbar, oder

es handelt sich um gestörte Bestände.

Bei der Bewertung "hoch" handelt es sich um gefährdete oder seltene Biotoptypen sowie

alte Baumbestände, die Biotoptypen sind schwer ersetzbar.

"Sehr hoch" wird für Biotoptypen vergeben, die nach § 30 BNatSchG pauschal geschützt

sind.
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2.2 Ergebnisse

Im Vorhabensgebiet kommen lediglich Biotoptypen mit geringer und sehr geringer Bewer-

tung vor. Biotoptypen, die nach § 30 BNatSchG pauschal geschützt sind, sind im Vorha-

bensgebiet nicht vorhanden. Die im Vorhabensgebiet vorkommenden Bäume werden sepa-

rat aufgeführt und näher beschrieben (Anlage 2 und 3). Die Biotoptypenkarte wird als An-

lage 4 angefügt.

Ebenfalls in der Anlage 4 sind die nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG vom 1. März bis zum 30.

September geschützten Gehölzbestände dargestellt.

In die nachfolgenden Bewertungen der Biotoptypen finden die faunistischen Kartierungser-

gebnisse im Geltungsbereich dieses Vorhabens keinen Eingang.

4110 Sport- und Erholungsanlage mit geringem Grünflächenanteil (< 10%):

Bewertung: gering

Das Basketballfeld inmitten des Vorhabensgebietes ist nahezu völlig versiegelt, gepflastert

und randlich in den Pflasterfugen mit Weidelgras (Lolium perenne) und Wegwarte (Cicho-

rium intybus) bewachsen.

4140 Sport- und Erholungsanlage mit hohem Grünflächenanteil (>70%):

Bewertung: gering

Inmitten des Vorhabensgebietes befindet sich ein Spielfeld  in unmittelbarer Nähe des ge-

pflasterten Basketballfeldes. Das Spielfeld wird von Trittpflanzen-Gesellschaften aus Wei-

delgras (Lolium perenne), Weißklee (Trifolium repens), Gewöhnlichem Löwenzahn (Tara-

xacum officinale), Wegwarte (Cichorium intybus) und Mäusegerste (Hordeum murinum)

bewachsen. Teilweise ist der Boden des Spielfeldes unbewachsen und festgetreten.

6245 Seitenstraßen mit Straßenbäumen

Bewertung: gering (Bäume gering bzw. hoch)

Nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG vom 1. März bis zum 30. September geschützte Gehölze

(Bäume)

Am Straßenrand liegen versiegelte Parkbuchten, die eine geringe Bedeutung aufweisen.

Zwischen diesen Parkbuchten stehen drei Sommer-Linden (Tilia platyphyllos). Die mittlere

Sommer-Linde mit einem Stammumfang von 55 cm wird als gering bewertet, die beiden

äußeren Linden mit Stammumfängen von jeweils über 80 cm weisen eine hohe Wertigkeit

auf. Die Bäume werden Kapitel 3.2 dargestellt und bewertet.
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7220 Wiesen auf mittleren und frischen Standorten:

Bewertung: hoch

Ein Großteil des Vorhabensgebietes wird von Glatthaferwiesen bedeckt, die sich überwie-

gend aus den Pflanzenarten Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Labkraut (Galium

mollugo), Luzerne (Medicago x varia), Schmalblättrige Wicke (Vicia angustifolia), Acker-

Winde (Convolvulus arvensis), Wilde Möhre (Daucus carota), Pastinak (Pastinaca sativa),

Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Weiße Lichtnelke (Silene latifolia), Kratzdistel

(Cirsium arvense), Gewöhnliches Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Wegwarte (Cicho-

rium intybus) zusammensetzt. Es handelt sich um Wiesen mittlerer Standorte, die der

Pflanzengesellschaft Arrhenathetum elatioris zuzuordnen sind.

8610 Gebüsche und Hecken aus überwiegend einheimischen Arten:

Bewertung: mittel

Nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG vom 1. März bis zum 30. September geschützte Gehölze

Gebüsche und Hecken bestehen zumeist aus Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), Blut-

rotem Hartriegel (Cornus sanguinea), Gemeinem Hasel (Corylus avellana) und Schlehe

(Prunus spinosa).

8620 Baumhecken, Baumreihen mit Strauchschicht:

Bewertung: mittel (Bäume gering bis hoch)

Nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG vom 1. März bis zum 30. September geschützte Gehölze

(Bäume)

Die Baumschicht setzt sich überwiegend aus Feld-Ahorn (Acer campestre), Spitz-Ahorn

(Acer platanoides) und Sal-Weide (Salix caprea) zusammen. Daneben kommen Baumarten

wie Winter-Linde (Tilia cordata) und Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) vor. In

der Strauchschicht ist unter anderem Johannisbeere (Ribes sp.) und Pfaffenhütchen

(Euonymus europaeus) anzutreffen.

Der Baumbestand ist in Kapitel 3.2 dargestellt und bewertet.

8630 Ziergehölzpflanzungen:

Bewertung: gering

Nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG vom 1. März bis zum 30. September geschützte Gehölze

(Bäume)

Hier wachsen Blutpflaume (Prunus cerasifera), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),

Gemeiner Hasel (Coryllus avellana) und Forsythie (Forsythia x intermedia).
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9330 Ruderalfluren mit fortgeschrittener Verbuschung:

Bewertung: mittel

Nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG vom 1. März bis zum 30. September geschützte Gehölze

Im südlichen Bereich befindet sich ein Hang, der überwiegend mit Brombeere (Rubus sp.)

bewachsen ist. Weiterhin kommen Waldrebe (Clematis vitalba), Roter Hartriegel (Cornus

sanguinea), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Feld-Ahorn (Acer campestre) vor.

In der Krautschicht wächst unter anderem Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum).
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3 Geschützte Bäume

3.1 Erfassung des Baumbestandes

Von allen im Vorhabensgebiet vorkommenden Bäumen wurde am 12.08.2014 in einem

Meter Höhe der Stammumfang gemessen und in einem Luftbild erfasst. Bäume in Baum-

gruppen wurden zusammengefasst.

Alle Bäume wurden auf ihren Schutz nach der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbe-

standes innerhalb der Stadt Mainz (RVO) geprüft sowie auf faunistisch relevante Struktu-

ren wie Baumhöhlen abgesucht. Nummerierung, Beschreibung und Lage der kartierten

Bäume sind den Anlagen zu entnehmen (Anlagen 2 und 3).

Für Bäume mit einem Stammumfang ab 80 cm gilt die Rechtsverordnung zum Schutz des

Baumbestandes (RVO) innerhalb der Stadt Mainz, die Bäume sind also geschützt. Bei

mehrstämmigen Bäumen ist die Summe der Stammumfänge maßgebend, jedoch muss ein

Stamm mindestens 30 cm Umfang haben. Für Bäume, die unter die RVO fallen, muss für

eine eventuelle Fällung zuvor ein Fällantrag gestellt werden.  

Im Vorhabensgebiet wurden insgesamt 35 Bäume erfasst und der Stammumfang gemessen.

Von diesen Bäumen sind 16 Bäume durch die oben genannte RVO geschützt (Anlage 2). 

Gemäß des Bebauungsplans (Stand März 2015) entfallen 23 Bäume, 12 Bäume können

erhalten werden (siehe Anlage 5). Von den zu fällenden Bäumen fallen acht Bäume unter

die RVO, für deren Fällung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ein Fällantrag

erforderlich ist (Tabelle 1, Spalte 3).

Die Bedeutung für den Artenschutz lässt sich nicht allein anhand des Stammumfanges de-

finieren. So gibt es relevante faunistische Strukturen wie Nester oder Astlöcher auch bei

Bäumen unter 80 cm Stammumfang. Neben der Beschreibung besonderer Ausprägungen

werden die faunistischen Besonderheiten in der Tabelle unter "Anmerkungen" aufgeführt

(Anlage 2). Der Artenschutz wird unten abgehandelt (Kap. 4).

Grundsätzlich sollte die Beseitigung von Bäumen, Hecken und Sträuchern möglichst ver-

mieden oder zumindest so gering wie möglich gehalten werden. Dies gilt nicht nur für

Bäume, die unter die RVO fallen oder faunistisch relevante Strukturen aufweisen. Viel-

mehr sollten auch vitale Bäume unter 80 cm Stammumfang erhalten werden, da ihre

Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild in jedem Fall größer ist als die

neu gepflanzter Bäume. Sinngemäß gilt dies gleichermaßen für andere Grünstrukturen.
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3.2 Erfordernis für die Festsetzung von Ersatzpflanzungen

Muss ein Baum gefällt werden, so bemisst sich seine Wertigkeit und der daraus resultieren-

de  Ersatz aus verschiedenen Faktoren.

- Ein einheimischer Baum hat einen höheren Wert als ein nicht heimisches Ziergehölz.  

- Junge, leicht ersetzbare Bäume haben einen geringeren Wert als alte Bäume mit großem

Stammumfang.

- Faunistische Strukturen wie beispielsweise Baumhöhlen werten einen Baum auf.

Relativ leicht ersetzbare Bäume werden mit einem Baum ersetzt. Hochwertigere Bäume

werden mit zwei bis drei Bäumen ersetzt (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1: Bäume, deren Fällung geplant ist sowie deren Ersatz

Erläuterungen:
RVO: 
+ = für diesen Baum gilt die Rechtsverordnung der Stadt Mainz
- = für diesen Baum gilt die Rechtsverordnung der Stadt Mainz nicht
Ersatz/Pflichtausgleich:
H = Hochstamm, Stammhöhe 200 cm
StU 18-20 = Stammumfang in cm, gemessen in ein Meter Höhe über Bodenniveau

Für die acht Bäume, die unter die RVO fallen, hat ein Pflichtausgleich zu erfolgen. Hierfür

ist die Ersatzpflanzung von 16 Bäumen notwendig.
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Nr. RVO Deutscher
Artname

Wissenschaftlicher
Artname

Stamm-
umfang

  4
  5

-
-

Feld-Ahorn
Wild-Birnbaum

Acer campestre
Pyrus pyraster

41
39

  6
  7
  8
  9

-
-

Zerr-Eiche
Spitz-Ahorn

+
-

Kirsche
Kirsche

10 - Kirsche

Quercus cerris
Acer platanoides

48
56

Prunus avium
Prunus avium

93
71

Prunus avium 75
11
13
14
15

-
-

Spitz-Ahorn
Spitz-Ahorn

+
-

Spitz-Ahorn
Spitz-Ahorn

16
18

- Spitz-Ahorn
+ Spitz-Ahorn

Acer platanoides
Acer platanoides

73
67

Acer platanoides
Acer platanoides

80
56

Acer platanoides 78
Acer platanoides 82

20
21
22

-
+

Sommer-Linde
Sommer-Linde

+ Sommer-Linde
26
27

+
+

Hainbuche
Sommer-Linde

Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos

78
104

Tilia platyphyllos 88
Carpinus betulus
Tilia platyphyllos

84
121

28
29

+
-

Sal-Weide
Sommer-Linde

33
34
35

- Walnuss
-
-

Walnuss
Winter-Linde

Salix caprea
Tilia platyphyllos

70/99
72

Juglans regia 42
Juglans regia
Tilia cordata

30
59

-

Ersatz/Pflichtausgleich

2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 

2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 

2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 

2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 
2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 
2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 
2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 
2 Ersatzbäume, H, StU 18-20 



3.3 Vorschläge für Gehölzpflanzlisten zur Festsetzung im Bebauungs-
plan

Nachfolgend werden Vorschläge für eine Bepflanzung der Grünflächen im Bebauungsplan-

gebiet genannt. Hierbei handelt es sich überwiegend um heimische Gehölze. Nichtheimi-

sche Gehölze sind manchmal stresstoleranter und daher für Bepflanzungen von Straßen-

raum und Stellplätzen besser geeignet. Solche Arten werden daher auch genannt.

Pflanzliste 1 – Sträucher und Heister für private Grünflächen

Sträucher mindestens 2 x verpflanzt, mindestens 100 cm hoch

Echte Felsenbirne Amelanchier ovalis
Hasel Corylus avellana
Gelber Hartriegel Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Weißdorn Crataegus monogyna
Pfaffenhütchen Euonymus europaea
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Steinweichsel Prunus mahaleb
Schlehe Prunus spinosa
Kreuzdorn Rhamnus cathartica
Hunds-Rose Rosa canina
Sal-Weide Salix caprea
Wolliger Schneeball Vibirnum lantana
Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus

Heister 3 x verpflanzt mit Ballen, mindestens 150 cm hoch

Feld-Ahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Wildapfel Malus sylvestris
Wildbirne Pyrus pyraster
Vogelbeere Sorbus aucuparia

Pflanzliste 2 – Bäume für private Grünflächen
Hochstämme mit Ballen, Stammumfang mindestens 18/20 cm, gemessen in 1 m Höhe

Feldahorn         Acer campestre
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Hainbuche Carpinus betulus
Esche Fraxinus excelsior
Vogelkirsche Prunus avium
Stieleiche Quercus robur
Mehlbeere Sorbus aria
Winterlinde Tilia cordata
Kaiserlinde Tilia x europaea ´Pallida´
Ulme Ulmus-Hybr. ´Regal´
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Pflanzliste 3 – Bäume im Straßenraum und an Stellplätzen
Hochstämme mit Ballen, Stammumfang mindestens 18/20 cm, gemessen in 1 m Höhe

Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Baum-Hasel Corylus colurna
Zerr-Eiche Quercus cerris
Ulme Ulmus-Hybr. ´Regal´

Pflanzliste 4 – Rank- und Klettergehölze für Fassadenbegrünung
mit Topfballen, Höhe mindestens 60 cm

Trompetenblume Campsis radicans
Baumwürger Celastrus orbiculatus
Anemonenwaldrebe Clematis montana
Gewöhnlicher Efeu Hedera helix
Kletterhortensie Hydrangea petiolaris
Immergrünes Geißblatt Lonicera henryi
Jelängerjelieber Lonicera caprifolium
Fünfblättriger Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia ´Engelmanni´
Dreilappiger Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´
Kletterrosen Rosa sp.
Chinesischer Blauregen, Glycine Wisteria sinensis
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4 Artenschutzgutachten

4.1 Vorbemerkung zum Artenschutzgutachten

In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezüglich der potenziell

und tatsächlich vorkommenden geschützten Arten, die durch das Vorhaben eintreten

können, ermittelt und dargestellt.

Gesetzliche Grundlagen

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften

erlassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der

Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der

wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - (ABl. EG Nr. L

2067) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die

Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 - Vogelschutzrichtlinie, VSRL -

(ABl. EG Nr. L 103) verankert. 

Die für das Vorhaben artenschutzrechtlich relevanten Verbotstatbestände des § 44 (1)

BNatSchG sind folgendermaßen gefasst:

"Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art

verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-

gen oder zu zerstören

(Zugriffsverbote)."
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Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben und damit auch für dieses Projekt
relevanten Abs. 5 des § 44 BNatSchG ergänzt:

“Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne

des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind,

gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten,

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach §

54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1

Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild

lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die öko-

logische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich,

können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild

lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/ EWG aufgeführten

Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten be-

troffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“

Die Voraussetzung für die Anwendung des § 44 (5) BNatSchG liegt für dieses Vorhaben

vor und findet bei der nachfolgenden Bearbeitung Anwendung.

Zur Sicherstellung des Individuenschutzes sind daher Vermeidungs-, Minimierungs- und

Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Methoden

Die Kartierungen zu den vorkommenden Artengruppen fanden im August und September

2014 sowie im März 2015 statt.

Alle faunistisch relevanten Strukturen und relevanten Artengruppen des Vorhabensgebietes

wurden untersucht. Alle im Vorhabensgebiet vorkommenden Baumhöhlen und sonstige

geeignete Quartiere für Tiere wurden kartiert.

Die Kartiermethoden werden in den Kapiteln der einzelnen Artengruppen weiter vertieft.
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4.2 Ermittlung der planungsrelevanten Arten

In der Relevanzprüfung werden die für die Planung relevanten Arten ermittelt. Als

planungsrelevant werden die Arten bezeichnet, die im Vorhabensgebiet tatsächlich oder

potenziell vorkommen und artenschutzrechtlich relevant sind.

Prüfgegenstand hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote und damit arten-

schutzrechtlich relevant sind:

- gemeinschaftsrechtlich geschützte europäische Vogelarten,

- streng geschützte Arten gemäß § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG sowie

- Arten des Anhanges II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der EU (FFH-Richtlinie).

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Relevanzprüfung dargestellt.

4.2.1 Geschützte Biotoptypen und Flora

Gesetzlich geschützte Biotoptypen gemäß § 30 BNatSchG:

Die Biotoptypen wurden am 12.08.2014 nach dem Biotoptypenschlüssel der Stadtbiotop-

kartierung Mainz (HEIDT et al. 2002) kartiert.

Biotoptypen, die nach § 30 BNatSchG pauschal geschützt sind, kommen im Vorhabensge-

biet nicht vor.

Farn und Blütenpflanzen:

Ein Vorkommen europarechtlich oder national geschützter Farn- und Blütenpflanzen im

Vorhabensgebiet ist auszuschließen. Eine weitere Betrachtung entfällt.

Moose und Flechten:

Ein Vorkommen europarechtlich oder national geschützter Moos- und Flechtenarten im

Vorhabensgebiet ist auszuschließen. Eine weitere Betrachtung entfällt.

Pilze und Algen:

Ein Vorkommen europarechtlich oder national geschützter Pilz- und Algenarten im Vorha-

bensgebiet ist auszuschließen. Eine weitere Betrachtung entfällt.
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4.2.2 Fauna

"Niedere Tiere":

Unter „Niedere Tiere“ werden an dieser Stelle verschiedene Gruppen zusammengefasst,

die zum Teil hohe Artenzahlen, aber eine eher marine oder limnische Verbreitung haben,

Gruppen der Bodenfauna (zum Beispiel Regenwürmer), Krebse und Spinnentiere.

Obgleich hier in Deutschland wahrscheinlich weit über 10.000 Arten vorkommen, werden

vom Gesetzgeber nur 17 Arten als besonders geschützt und hiervon 11 Arten als streng

geschützte Art gekennzeichnet. Eine Mehrzahl dieser Arten kommt in Rheinland-Pfalz

nicht vor.

Ein Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten aus diesen Gruppen im Vor-

habensgebiet ist aufgrund fehlender Biotope ausgeschlossen. Eine weitere Betrachtung ent-

fällt.

Schnecken und Muscheln:

Ein Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten aus diesen Gruppen im Vor-

habensgebiet ist aufgrund fehlender Biotope ausgeschlossen. Eine weitere Betrachtung

entfällt.

Fang- und Heuschrecken:

Die Heuschrecken wurden im Vorhabensgebiet am 20.08.2014 bei warmer und sonniger

Witterung kartiert. Die Heuschrecken wurden durch Sichtbeobachtungen, Käscherfänge

und anhand ihrer arttypischen Rufe und Gesänge ermittelt.

Die besonders geschützte Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) kommt

in Mainz mehrfach vor. Im Vorhabensgebiet ist die Art ausgeschlossen, da geeignete Bio-

tope wie beispielsweise Schotterflächen fehlen. Es wurden keine besonders oder streng ge-

schützten Heuschreckenarten festgestellt (siehe Tabelle 2). Lediglich der Wiesen-Grashüp-

fer (Chorthippus dorsatus) und die Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus fuscus)

sind gemäß der Roten Liste von Rheinland-Pfalz potenziell gefährdet. Eine weitere Be-

trachtung entfällt.
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Tabelle 2: Artenliste der im Vorhabensgebiet vorkommenden Heuschrecken 

Erläuterungen:
RL RP = Rote Liste Rheinland-Pfalz; RL D = Rote Liste Deutschland
- = ungefährdet, 4 = potenziell gefährdet
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): s = streng geschützt, b = besonders geschützt

Haut- und Zweiflügler, Netzflügler, Köcherfliegen, Zikaden:

Ein Vorkommen häufiger Arten im Vorhabensgebiet ist nicht auszuschließen. Ein Vor-
kommen besonders oder streng geschützter Arten aus diesen Gruppen im Vorhabensgebiet
ist aufgrund fehlender Biotope ausgeschlossen. Eine weitere Betrachtung entfällt.

Käfer:

Ein Vorkommen geschützter Arten aus dieser Gruppe im Vorhabensgebiet ist auszu-
schließen. Ein Vorkommen von besonders geschützten Totholzkäferarten war potenziell
möglich. Die Kartierung der Bäume ergab, dass ein Vorkommen aufgrund fehlender Bioto-
pe ausgeschlossen ist. Eine weitere Betrachtung entfällt.

Libellen:

Ein Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten im Vorhabensgebiet ist aufgrund

fehlender Biotope ausgeschlossen. Eine weitere Betrachtung entfällt.

Schmetterlinge:

Die besonders geschützten Arten Kleiner Heufalter (Coenonympha pamphilus) und Hau-

hechel-Bläuling (Polyommatus icarus) kommen in Mainz auf fast jeder Wiese vor. Ein

Vorkommen im Vorhabensgebiet ist daher nicht auszuschließen.

Da die Ausbildung der Wiesen im Vorhabensgebiet für diese Arten nicht optimal sind,

bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen

Zusammenhang auch bei Realisierung des Vorhabens weiterhin erfüllt. Das Vorkommen

streng geschützter Arten ist ausgeschlossen. Eine weitere Betrachtung entfällt.

Amphibien:

Im Vorhabensgebiet kommen keine besonders oder streng geschützten Arten aus dieser

Gruppe vor, da Gewässer fehlen. Eine weitere Betrachtung entfällt.
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Deutscher Artname
Gewöhnlicher Grashüpfer
Nachtigall-Grashüpfer

Wissenschaftlicher Artname RL RP
Chorthippus parallelus
Chorthippus biguttulus

-
-

RL D BNatSchG
-
-

-
-

Brauner Grashüpfer
Südliche Eichenschrecke
Langflügelige Schwertschrecke
Wiesengrashüpfer

Chorthippus brunneus
Meconema meridionale

-
-

Conocephalus fuscus
Chorthippus dorsatus

4
4

-
-

-
-

-
-

-
-



Reptilien:

Die Reptilien wurden bei geeigneter Witterung durch gezielte Nachsuche kartiert. Die Kar-

tierungen fanden am 12.08.2014, 19.08.2014 und 11.09.2014 statt. Ein Vorkommen beson-

ders oder streng geschützter Arten aus dieser Gruppe im Vorhabensgebiet wurde nicht

nachgewiesen. Eine weitere Betrachtung entfällt.

Fische und Neunaugen:

Ein Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten aus dieser Gruppe im Vorhabens-

gebiet ist aufgrund fehlender Biotope ausgeschlossen. Eine weitere Betrachtung entfällt. 

Avifauna:

Die Kartierungen der Vögel erfolgten im August 2014 sowie Ende März 2015. Im Wesent-

lichen wurden die Tiere durch Sichtbeobachtung und Verhören erfasst, Spechte wurden

durch das Abspielen von Klangattrappen angelockt.

Erfasst wurden singende, balzende oder trommelnde Männchen, revieranzeigende Rufe,

Nistmaterial beziehungsweise Futter tragende Altvögel, Paare in geeignetem Habitat eben-

so wie Nestfunde und rufende oder flügge Jungvögel.

Eine Wertung als Brutvogel erfolgte, wenn mindestens eine der oben genannten revieran-

zeigenden Verhaltensweisen oder Beobachtungen während der Brutzeit der Arten vorge-

nommen werden konnte.

Im Vorhabensgebiet wurden insgesamt 16 Vogelarten nachgewiesen. Von diesen kommen

neun als Brutvögel vor, fünf nutzen das Vorhabensgebiet als Nahrungsgäste und zwei

Vogelarten wurden als Durchzügler gesichtet.

Die Brutstätten selbst wurden in der Regel nicht verortet, die geeigneten Fortpflanzungs-

stätten für Heckenbrüter wurden bei der Kartierung der Biotoptypen mit erfasst.

Die im Vorhabensgebiet vorkommenden Vogelarten sind nachfolgend tabellarisch gelistet

(Tab. 3). Auf der Roten Liste Rheinland-Pfalz sind der Neuntöter und der Star auf der

„Vorwarnliste“ eingestuft, auf der Roten Liste Deutschland ist der Haussperling auf der

„Vorwarnliste“ geführt. Alle im Vorhabensgebiet vorkommenden Brutvögel sind Gehölz-

brüter.
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Tabelle 3: Im Vorhabensgebiet vorkommende Vogelarten

Erläuterungen:
BV = Brutvogel, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler
RL RP = Rote Liste Rheinland-Pfalz; RL D = Rote Liste Deutschland
* = ungefährdet; V = Vorwarnliste
grün = nach der Ampelliste Hessen günstiger Erhaltungszustand
gelb = nach der Ampelliste Hessen ungünstiger bis unzureichender Erhaltungszustand
rot = nach der Ampelliste Hessen ungünstiger bis schlechter Erhaltungszustand
s = nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt
b = nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt 

Im Rahmen der Baumhöhlenkartierung im August 2014 wurden die potenziellen

Fortpflanzungsstätten von höhlenbrütenden Vögeln und sichtbare Nester von Vögeln

erfasst.

In den Gehölzen des Vorhabensgebietes wurden geeignete Fortpflanzungsstätten für

Hecken-, Strauch- und Baumbrüter festgestellt. Baumhöhlen für Höhlenbrüter sind im Vor-

habensgebiet nicht vorhanden, ebenso fehlen künstliche Nisthilfen.

Durch die Bebauung des Vorhabensgebietes müssen Bäume und andere Gehölze entfernt

werden. Es ist daher mit einer Beeinträchtigung von Hecken-, Strauch- und Baumbrütern

zu rechnen.

Als planungsrelevant gelten alle europäischen Vogelarten. Die artenschutzrechtliche Prü-

fung erfolgt in zwei Schritten.

Die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hat eine
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Deutscher Artname

Gehölzbrüter

Amsel

Blaumeise

Buchfink

Elster

Girlitz

Grünfink, Grünling

Kohlmeise

Mönchsgrasmücke

Neuntöter
Rabenkrähe

Ringeltaube

Rotkehlchen

Star

Wintergoldhähnchen
Zilpzalp

Gebäudebrüter

Haussperling

Wissenschaftlicher
Artname Status

Turdus merula BV

Parus caeruleus
Fringilla coelebs

NG

BV

Pica pica
Serinus serinus

BV

BV

Carduelis chloris
Parus major

BV

NG

Sylvia atricapilla
Lanius collurio

BV

DZ

Corvus corone
Columba palumbus

NG

BV

Erithacus rubecola
Sturnus vulgaris

BV

NG

Regulus regulus
Phylloscopus collybita

DZ

BV

Passer domesticus NG

RL RP RL D

* *

Ampelliste
Hessen BNatSchG

grün b

*

*

*

*

*

*

*

*

grün

grün

b

b

grün

gelb

b

b

*

*

*

*

*

V

*

*

grün

grün

b

b

grün

grün

b

b

*

*

*

*

*

V

*

*

grün

grün

b

b

grün

grün

b

b

*

*

*

*

* V

grün

grün

b

b

gelb b



Gesamtartenliste der Brutvögel Hessens erstellt, in der Schutzstatus, Bestand, Bestands-

trend, Gefährdungsstatus sowie Erhaltungszustand der Arten erfasst sind (ANDRIAN-

WERBURG et al. 2011).

Der Erhaltungszustand der Vogelarten wurde dort in ein sogenanntes Ampel-Schema ein-

geteilt. Die Vogelarten, die nach dem Ampel-Schema mit grün bewertet werden, haben ei-

nen günstigen Erhaltungszustand. Vogelarten, die im Ampel-Schema gelb oder rot markiert

sind, haben einen ungünstig-unzureichenden beziehungsweise einen ungünstig-schlechten

Erhaltungszustand.

Da für Rheinland-Pfalz keine Informationen zum Erhaltungszustand der Vögel vorliegen,

wurden, inbesondere auch in Anbetracht der geringen geographischen Distanz des Vorha-

bensgebietes zu Hessen, diese Informationen für die artenschutzrechtliche Bewertung mit

herangezogen.

Vogelarten, die entweder

• auf der Roten Liste von Rheinland-Pfalz oder Deutschland als zumindest „gefährdet“

(Kategorie 3) eingestuft sind,

• in Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (VSR) geführt werden,

• nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützt sind oder

• einen ungünstigen bis schlechten Erhaltungszustand in Hessen aufweisen,

werden in einer Art-für-Art-Prüfung bewertet. Im vorliegenden Fall sind dies der im Vorha-

bensgebiet vorkommende Brutvogel Girlitz und der als Nahrungsgast vorkommende Haus-

sperling (Kap. 5.3.1). Alle anderen europäischen Vogelarten werden im Rahmen einer ver-

einfachten artenschutzrechtlichen Prüfung tabellarisch abgehandelt (Anlage 1).

Säugetiere:

Fledermäuse:

Die Erfassung der Fledermäuse mittels Fledermausdetektor fand am 20.08.2014 und

17.03.2015 statt. Die Begehungen wurden ab der Dämmerung bis in die Nachtstunden

nach Mitternacht flächendeckend über alle zugänglichen Bereiche des Vorhabensgebietes

durchgeführt.

Die Artbestimmung der mittels Detektorbegehungen erfassten Fledermäuse erfolgte an-

hand der Ortungslaute und, soweit möglich, des beobachteten Flugverhaltens. Die Ortungs-

laute wurden mit dem Ultra Sound Detektor D240 von Pettersson erfasst. Ein Teil der Ar-

ten wurde im Feld unter Nutzung des Heterodyn-Verfahrens angesprochen. Soweit zur
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Bestimmung erforderlich, wurden die Rufe aufgezeichnet und mit Software Batsound von

Petterson analysiert.

Die Bestimmung von Fledermäusen durch Analyse der aufgezeichneten Rufe bis auf Artni-

veau ist nicht in allen Fällen möglich. Dies betrifft vor allem die Arten der Gattung Myotis.

Die Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) und die Kleine Bartfledermaus (Myotis

mystacinus) können nicht sicher von einander getrennt werden. Die Erfassungen der Bart-

fledermaus wurden dem aus den beiden Arten zusammengesetzten Taxon Myotis brandtii/

mystacinus zugeordnet.

Zusätzlich zu den durchgeführten Detektorkartierungen wurde im Vorhabensgebiet zur au-

tomatischen Aufzeichnung von Fledermausrufen ein Batcorder der Firma ecoObs einge-

setzt. Die Erfassungen fanden in den Nächten vom 15. bis 18.08.2014 und 17. bis

19.03.2015 statt. Mit der dazugehörigen Software erfolgte die Auswertung der Rufaufnah-

men und die Determination bis auf Artniveau.

Am 12.08.2014 wurden alle Bäume auf potenziell von Fledermäusen nutzbare Quartier-

strukturen abgesucht. Fledermäuse nutzen, abhängig von der Fledermausart und der Funk-

tion des Quartiers, unterschiedliche Strukturen in Gehölzen. Dieses können Baumhöhlen

und Spalten sein, aber auch abstehende Baumrinde, die von verschiedenen Arten als

Übertagungsquartier genutzt wird. Andere Fledermausarten nutzen hauptsächlich Struktu-

ren an und in Gebäuden als Quartiere.

Die Nutzung der potenziellen Quartiere durch Fledermäuse wurde nicht geprüft. Anhand

der Kenntnisse zur Lebensweise der Fledermausarten wird angegeben, welche der erfass-

ten Arten potenziell Quartiere im Vorhabensgebiet beziehen.

Es wurden im Vorhabensgebiet keine potenziellen Fledermausquartiere in Bäumen festge-

stellt.

In zwei Nächten wurden bei für Fledermäusen geeigneten Wetterbedingungen mittels eines

Fledermausdetektors die Flugaktivität von Fledermäusen im Vorhabensgebiet ermittelt. In

den Nächten konnten jagende Individuen der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

sowie der Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) erfasst werden (siehe Tabelle 4). Die

Zwergfledermaus wird in der Roten Liste Rheinland-Pfalz als gefährdet geführt, die

Mückenfledermaus wird nicht bewertet. Alle Fledermäuse sind nach § 7 (2) Nr. 14

BNatSchG streng geschützt und stehen im Anhang IV der FFH-Richtlinie.
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Tabelle 4: Im Vorhabensgebiet vorkommende Fledermäuse

Erläuterungen:
RL RP = Rote Liste Rheinland-Pfalz; RL D = Rote Liste Deutschland
3 = Gefährdet, - = ungefährdet, D = Daten unzureichend, x = nicht etabliert, nicht nachgewiesen oder Daten unzureichend
FFH = Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): s = streng geschützt, b = besonders geschützt

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Die Zwergfledermaus ist die häufigste Fledermausart in Deutschland. Sie lebt als Kultur-

folger häufig in Siedlungsbereichen. Sie ist vor allem bei der Jagd unter Laternen, aber

auch an Heckenstrukturen, Gehölzgruppen, Gewässern und Waldbereichen (insbesondere

Waldrändern) anzutreffen. Bei der Jagd und ihren Transferflügen orientiert sie sich haupt-

sächlich an Strukturelementen wie heckengesäumten Wegrändern oder Waldrändern. Ihre

Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von circa 2 km um das Quartier (EICHSTÄDT &

BASSUS 1995, SIMON et al. 2004). Als Wochenstubenquartiere nutzen sie Verkleidungen,

Verschalungen oder sonstige kleine Spalten an Gebäuden (SIMON et al. 2004). Winterquar-

tiere finden sich meist in Höhlen, Kellern oder Stollen. Die Zwergfledermaus gilt als

ortstreu, die Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier beträgt im Normalfall circa

10 bis 20 km (HUTTERER et al. 2005).

Im Vorhabensgebiet jagt die Zwergfledermaus nur randlich an den Gehölzen und Laternen.

Die Fortpflanzungsstätten der Zwergfledermaus liegen vermutlich in den Gebäuden der

Nachbarschaft des Vorhabensgebietes.

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

Die Mückenfledermaus ist meist in naturnahen Auenlandschaften zu finden, aber auch an

Baggerseen und Teichanlagen (HÄUSSLER & BRAUN 2003). Als Wochenstubenquartiere

nutzt sie Verkleidungen, Verschalungen oder sonstige kleine Spalten an Gebäuden in Wald-

nähe. Winterquartiere finden sich meist in Höhlen, Kellern oder Stollen.

Die Mückenfledermaus wurde in einer Nacht an den Gehölzen am Nordrand des Vorha-

bensgebietes bei der Jagd festgestellt. Ihre Fortpflanzungsstätten sind mit großer Wahr-

scheinlichkeit in den Gebäuden in der Nachbarschaft des Vorhabensgebietes.
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Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname RL RP RL D FFH-
Anhang

BNatSch
G

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus

3 - 1
x D 1

IV s
IV s



4.3 Artbetroffenheitsanalyse und artenschutzrechtliche Prüfung

Im Folgenden werden die Arten, die aufgrund ihres nachgewiesenen oder potenziellen Vor-

kommens im Vorhabensgebiet planungsrelevant sind, aufgeführt. Die Ermittlung dieser Ar-

ten erfolgte in Kapitel 4.2.

4.3.1 Vögel

Alle vorkommenden Vogelarten mit einem günstigen Erhaltungszustand werden im Rah-

men einer vereinfachten artenschutzrechtlichen Prüfung tabellarisch abgehandelt (Anlage

1).

Im Folgenden erfolgt die Art-für-Art-Prüfung. Diesbezüglich wird auch auf die Anlage 6

verwiesen.

Art-für-Art-Prüfung:

Girlitz (Serinus serinus)

Der Girlitz brütet in den Hecken und Gebüschen im Vorhabensgebiet. Die genaue Lage der

Brutstätte wurde nicht verortet, da der Girlitz in der Regel in jedem Jahr ein neues Nest an-

legt. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Durch die Bebauung des Vorhabensgebietes kommt es zu einer Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten, da Gehölze entnommen werden.

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot):

Um eine Tötung von Individuen dieser Vogelart zu vermeiden, sind vorlaufende Vermei-

dungsmaßnahmen notwendig (siehe Kap. 4.4 und Anlage 6). Bei Einhaltung der Vermei-

dungsmaßnahmen sind keine anlagebedingten, artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen

zu erwarten. 

23



§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot):

Um eine Störung von Individuen dieser Vogelart zu vermeiden, sind vorlaufende Vermei-

dungsmaßnahmen notwendig (siehe Kap. 4.4 und Anlage 6). Bei Einhaltung der Vermei-

dungsmaßnahmen sind keine anlagebedingten, artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen

zu erwarten. 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Durch die Bebauung des Vorhabensgebietes kommt es zu einer partiellen Zerstörung von

Fortpflanzungsstätten (Hecken, Gebüsche, Bäume). Es handelt sich um keine erhebliche

Beeinträchtigung der lokalen Population.

Nach dem jetzigen Planungsstand wird für den Girlitz die ökologische Funktion der Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Es sind

keine Vermeidungs-, Minimierungs- oder Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Baubedingte Wirkfaktoren

Bei Einhaltung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen (vgl.

Kap. 4.4 und Anlage 6) sind keine baubedingten, artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen

zu erwarten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte, artenschutzrelevante Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.

Haussperling (Passer domesticus)

Im Vorhabensgebiet kommt der Haussperling als Nahrungsgast vor, er brütet in den Gebäu-

den der Nachbarschaft.

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Durch die Bebauung des Vorhabensgebietes kommt es zu keiner Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten.

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot):

Es sind keine anlagebedingten, artenschutzrelevante Beeinträchtigungen zu erwarten.

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot):

Es sind keine anlagebedingten, artenschutzrelevante Beeinträchtigungen zu erwarten.
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§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Nach dem jetzigen Planungsstand wird für den Haussperling die ökologische Funktion der

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. Es sind

keine Vermeidungs-, Minimierungs- oder Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Anlage-

bedingte, artenschutzrelevante Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

Baubedingte Wirkfaktoren

Es sind keine baubedingten, artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte, artenschutzrelevante Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.
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4.3.2 Fledermäuse

Die Randbereiche des Vorhabensgebietes dienen der Zwergfledermaus (Pipistrellus

pipistrellus) und der Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) als Jagdgebiet.

Es wurden keine Bäume mit geeigneten Fledermausquartieren lokalisiert.

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Durch die Bebauung des Vorhabensgebietes kommt es zu keiner Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten in den Bäumen.

Durch die Bebauung des Vorhabensgebietes kommt es zu einer Zerstörung einer Leitstruk-

tur (Baumreihe).

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot):

Es wurden keine Bäume mit potenziellen Fledermausquartieren im Vorhabensgebiet festge-

stellt, es ist daher kein Verstoß zu erwarten.

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot):

Es wurden keine Bäume mit potenziellen Fledermausquartieren im Vorhabensgebiet festge-

stellt, es ist daher kein Verstoß zu erwarten.

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):

Es wurden keine Bäume mit potenziellen Fledermausquartieren im Vorhabensgebiet festge-

stellt, es ist daher kein Verstoß zu erwarten.

Baubedingte Wirkfaktoren

Es sind keine baubedingten, artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Beide im Vorhabensgebiet vorkommenden Fledermausarten nutzen die Baumreihe im Nor-

den entlang der Rieslingstraße als Leitstruktur für ihre Jagdflüge. Diese Baumreihe soll

weitgehend erhalten bleiben beziehungsweise die zu fällenden Bäume werden nachge-

pflanzt. Auch die am östlichen Rand des Vorhabensgebietes entfallenden Bäume werden

durch Nachpflanzungen ausgeglichen. Betriebsbedingte, artenschutzrelevante Beeinträchti-

gungen sind daher nicht zu erwarten.
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4.4 Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen

Der Kompensationsbedarf für Bäume wurde in Kapitel 3 abgehandelt. Die folgenden Aus-

führungen beziehen sich auf die Fauna. Hierbei handelt es sich um besondere Artenschutz-

hinweise (BAh) und Festsetzungen (F), die in den Bebauungsplan textlich und planerisch

eingearbeitet werden müssen.

4.4.1 Vögel

4.4.1.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

V1 Individuenschutz von Hecken-, Strauch und Baumbrütern (BAh)

Die Gehölze im Vorhabensgebiet müssen nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG im Winter, außer-

halb der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, gefällt werden. Bei Einhaltung dieser

Maßnahme ist für die hecken-, strauch- und baumbrütenden Vögel kein Verstoß gegen die

artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG zu erwarten.

4.4.1.2 Kompensationsmaßnahmen

Im Vorhabensgebiet existieren keine Brutmöglichkeiten für höhlenbrütende Vögel, Kom-

pensationsmaßnahmen für Vögel sind daher nicht erforderlich.

Für in Hecken, Sträuchern und Bäumen offen brütenden Vögel bleibt die ökologische

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin

erfüllt. Es sind keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich.
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4.4.2 Fledermäuse

4.4.2.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Im Vorhabensgebiet sind keine potenziellen Fledermausquartiere vorhanden. Vermeidungs-

und Minimierungsmaßnahmen für Fledermäuse sind daher nicht notwendig.

4.4.2.2 Kompensationsmaßnahmen

Im Vorhabensgebiet sind keine potenziellen Fledermausquartiere vorhanden, daher sind

Kompensationsmaßnahmen für Fledermäuse nicht erforderlich.

4.4.3 Weitere Empfehlungen für bestandsstützende Maßnahmen (BAh)

Beim Neubau oder Umbau von Gebäuden ist immer ein Einbringen von Fledermausquar-

tiermöglichkeiten sowie Vogelnisthilfen zu empfehlen. Hausbewohnende Fledermäuse wie

die Zwergfledermaus und gebäudebrütende Vogelarten wie der Mauersegler finden auf-

grund der heutigen Bauweise (Vollwärmedämmung) kaum noch Quartier- und Nistmög-

lichkeiten an Neubauten. Es ist daher wichtig, ihnen Möglichkeiten zu geben, an oder in

Gebäuden einen Unterschlupf zu finden.
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Anlage 1: Vereinfachte artenschutzrechtliche Prüfung
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Erläuterungen:
BV = Brutvogel, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler
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Anlage 2: Baumliste

RVO (Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz):
+ = Bäume mit einem Stammumfang von mind. 80 cm, geschützt nach der RVO, für die Fällung ist ein Fällan-
trag notwendig, - = Bäume mit einem Stammumfang von kleiner 80 cm
Spalte 3: X= Bäume, die lt. Planunterlagen (Stand März 2015) gefällt werden
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Nr. RVO Fällung
geplant

Deutscher
Artname

Wissenschaftl.
Artname

Stamm-
umfang

  1 + Sommer-Linde Tilia platyphyllos 89
  2
  3
  4
  5

-
+
-
-

X
X

Sommer-Linde
Sommer-Linde

Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos

Feld-Ahorn
Wild-Birnbaum

Acer campestre
Pyrus pyraster

55
89
41
39

  6
  7
  8
  9

-
-

X
X

+
-

X
X

10
11
12
13

-
-

X
X

-
- X

Zerr-Eiche
Spitz-Ahorn

Quercus cerris
Acer platanoides

Kirsche
Kirsche

Prunus avium
Prunus avium

48
56
93
71

Kirsche
Spitz-Ahorn

Prunus avium
Acer platanoides

Spitz-Ahorn
Spitz-Ahorn

Acer platanoides
Acer platanoides

75
73
64
67

14
15
16
17

+
-

X
X

-
+

X

18
19
20
21

+
+

X

-
+

X
X

Spitz-Ahorn
Spitz-Ahorn

Acer platanoides
Acer platanoides

Spitz-Ahorn
Spitz-Ahorn

Acer platanoides
Acer platanoides

80
56
78
81

Spitz-Ahorn
Sommer-Linde

Acer platanoides
Tilia platyphyllos

Sommer-Linde
Sommer-Linde

Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos

82
102
78
104

22
23
24
25

+
+

X

+
+

26

27
28
29

+

+

X

X
+
-

X
X

Sommer-Linde
Sommer-Linde

Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos

Sommer-Linde
Sommer-Linde

Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos

88
114
95
112

Hainbuche

Sommer-Linde

Carpinus betulus

Tilia platyphyllos
Sal-Weide
Sommer-Linde

Salix caprea
Tilia platyphyllos

84

121
70/99

72
30
31
32
33

+
-
-
- X

34
35

-
-

X

Sommer-Linde
Sommer-Linde

Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos

Sommer-Linde
Walnuss

Tilia platyphyllos
Juglans regia

112
57 -
60
42

-
-

Walnuss
Winter-Linde

Juglans regia
Tilia cordata

30
59

Anmerkungen

gemessen in 20 cm Höhe,
unmittelbar unterhalb des
Kronenansatzes

2-stämmig



Anlage 1: Vereinfachte artenschutzrechtliche Prüfung
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Anlage 3: Karte - Lage der Bäume im Luftbild

grün = Bäume mit einem Stammumfang von mind. 80 cm, geschützt nach der Rechtsverordnung zum Schutz
des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz (RVO), für die Fällung ist ein Fällantrag notwendig
magenta = Bäume mit einem Stammumfang von kleiner 80 cm
Baumnummern siehe Anlage 2 (Baumliste)
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Anlage 4: Karte - Biotoptypen

Beschreibung der Biotoptypen siehe Kapitel 2, die nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG geschützten Gehölzbe-
stände (ohne Bäume) sind grün unterlegt.
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Anlage 5: Karte - Lage der Bäume, die erhalten werden können

Auszug aus den Planunterlagen (Stand März 2015)
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Bestandsbäume, die erhalten bleiben können (Nr. 1, 2, 3, 12, 17, 19, 23, 24, 25, 30, 31 und 32)



Anlage 6: Art-für-Art-Prüfung auf Grundlage des Musterbogens für die 
artenschutzrechtliche Prüfung
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